
D

Aus der ökumenıschen Bewegung
Bericht uber die Generalversammlung des ökumeniıschen Rates der Kırchen

Amsterdam

Verfassung für den Sökumeniıschen Rat (D e  C Unter dem Wort „Kirchen sSind solche
Denominationen inbegriffen, die aus selbständigen (je-der Kırchen
meinden zusammengesetzt S1Nd.

Vom ugust bis eptember findet mster-
dam die ersie Vollversammlung des OUOkumenischen ales IIT Funktionen
der Kirchen SIa (Vgl Herder-Korrespondenz Jg Heft Die Funktionen des Okumenischen ates sollen darın

01f un Heilt 5/6 224) Ihre erste Auifgabe wiöHNd estehen,
darin esiehen ich 1INe Verfassung geben Denn, Die Arbeit der beiden ökumenischen Bewegungenel dem 1947 Vverolltentlichten Studienprogramm für Glauben un Kichenverfassung und für Praktisches
ur Vorbereitung der ersien Vollversammlung des Oku- hristentum fortzuführen;;menischen aliles der Kirchen 7 „Der Okumenische Rat Eın emMEC1INSAMES. Oorgehen der Kirchen erleichtern;IS! etwas VÖllig Neues der Christenheit, hne Beispiel Gemeinsame Studienarbei Ördern;den Jahrhunderten christlicher Geschichte Aber

Die Vertiefung un äarkung des ökumenischen Be-1s! anderseits die unmittelbare Fortsetzung VO.  »3 Wel
früheren ökumenischen ewegungen des Okumenischen wußtseins unter den Mitgliedern aller Kirchen
aites für Pra  Isches Christentum un der „Weltkon- Ördern:
ferenz Iur Glauben Un Kirchenverfassung die au{f iıhren Die Beziehungen mi1t den konfessionellen Weltbünden
agungen Oxford und Edinburgh Sommer 1937 he- und anderen ökumenischen Bewegungen aufzunehmen;
schlossen, den Okumenischen Rat Sschalten un iıch SO oft wünschenswert N Behandlung estimmter

VereinIıgen Um bel der Errichtung des Okumenischen Fragen Weltkonferenzen elinzuberu{ien, denen das ec
aties Beistand Jleisten, wurde 111e Konlerenz VO.  _3 zusteht auf C1GELLE Verantwortung das Ergebnis ihrer
Vertretern der beiden tammkKörperschaiten und anderer eratungen veröffentlichen.
öOkumenischer ewegungen und kontessioneller Welt- S  e un In Angelegenheiten die das Gebiet VO

VErEINIGUNGEN Maı 1938 nach Utrecht Holland C1N- Glauben und Kirchenverfassung betrefifen un: VO  z} YE-
eliNlsamme Interesse für alie Kiırchen sSind soll der Ratberufen hier wurde die Verfassung entworlen Bıs

ZUFr Oolilızıellen Konstituierung des Okumenischen ates S{Ieis Übereinstimmung mı1T der Grundlage handeln,
selbst wurde ein Drovisorisches Komiltee VO  > (jetzt auf der die Konferenzen VO Lausanne (1927) und d1n-
40) Mitgliedern mul den vorbereitenden Maßnahmen und Urg (1937) einberufen un geführt wurden (vgl Herder-
der Weiteriührung der einstweiligen rbeit hbetraut Korrespondenz, Jg Heft e1lte 420 ff.)
Ursprünglich WOdarT geplant die ersie Vollversammlung
fiür den SommerT 1941 einzuherultfen Der 7zwelle Weltkrieg Vollmacht
kam dazwischen Infolgedessen mußten Einrichtungen, die Der Okumenische Rat c911 die Möglichkeit gegenseitigerur 111e Zwischenperiode VO  > WEI Jahren gedacht eratung und ,elegenheit für £1N geme1ınsames Vorgehen
Ien den kumenischen Rat UrC acht der schicksal- Fragen EMEINSAMET Interessen SChalien
Vollsien un tragischsten Te der menschlichen Ge-
schichte hindurchführen ET kann Auftrage VO  = ihn: konstituierenden Kirchen

solchen Fragen handeln, die VO  D derDie Vollversammlung msterdam wird nicht 1Nne NEeEUE mehr ırchen übertragen werden.Körperschait 11711  Cn en rufen, sondern vielmehr ane Hr hat die: Vollmacht regionale. Konierenzen und Welt-für die welılere Entwicklung schon kräftig arbel-
tenden Organismus entwerien, der dıe Feuerprobe be- konferenzen über estimmte Fragen nach Bedarf E111-

zuberufen,standen hat 44

Der Okumenische Rat besitzt keine /irchenregimentlichenWir drucken nachstehend den Entwurf Z Verfassung Raechte über die Kirchen Er soll uch keiner Weise
iur den Okumenischen Rat der Kirchen seinen wich- ihrem Namen handeln, außer den Fällen, diıe oben
Ugsien Punkten ab erwähnt SINd Oder die SE1TeNs der ihn konstituierenden

Grundlage Kirchen noch naher bezeichnet werden geN.

Der Okumenische Rat der Kiırchen 151 £elne Gemeinschaft
VO  a} Kirchen die unseTenNn Herrn Jesus TI1SLIUS als ‚ott Organisatıon

Der Okumenische Rat üubt SECe1NEe unktionen durch dieun Heiland anerkennen ET wird ZUT Ausübung der
ten angeführten unktionen egründet. folgenden Körperschaften aQus

DerTr Kirchentag, derT die oberste Autorität des Oku-
I] Mitgliedschaft menischen aties 1st und Nnormalerwelse alle füunf TEe

Alle Kirchen ind ZU  — Mitgliedschaft den Okumeni- zusammentrıtt Der Kirchentag SEeiz sich aAaus offiziellen
schen Rat zugelassen, die i1hrer Zustimmung der Iund- Vertretermn der ihm angehörigen Kirchen der Kirchen-
lage Ausdruck geben, auf welcher der Okumenische gITuppenN Z  IL, die VOoON diesen unmittelbar ernannt
KRat begründet 1ST 1Nnd Er soJll nicht mehr als 450 Mitglieder zahlen die,
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W16€e. unten vorgesehen, vertiel werden sollen Ihr Man- die Abänderungsanträge VOoNHn dem Zentralausschuß VOI-
dat sol1l fünf Te dauern und jeweils Te VOI dem beraten un sSsechs onate VOTL der Tagung des Kirchen-
sammentritt des Kirchentages beginnen adcges den Kirchen zugestellt worden sind Souwohl die
Die Mitgliederzahl coll vorläufig folgender Weise Ve@eI- einzelnen Kirchen W1e der Zentralausschuß siınd berech-
teilt werden tigt, die Initiative olcher Verfassungsänderung
83 orthodoxe Mitglieder 110 Mitglieder VO.  — Kırchen des ergreifen. .
europdischen Kontinents, VO.  > den Kirchen ‚4O}  3 ZODB>=
hritannien unı Irtland VO den Kirchen USA un
Kanada VO.  - Asien, frika, ıttel- un Südamerika Der ökumenische Rat der Kırchen,
un den Pazitischen Inseln VO. Süudaifriıka un ustra-
Hen Vertreter VO.  y Minderheitenkirchen Kigenart TENzZeEN
Der Kirchentag soll das eC aben, das Prasıdium des Eine Analvse des Generalsekretärs des Okumenischen

atles Dr Visser t HooftOkumenischen ales und des Kirchentages nach SCIgeENECHM
Ermessen bestellen Die Mitglieder des Kirchentages

nier diesem 1ie veröffentlichte Dr f 0O 1Nesollen aQus Geistlichen und Lalen Männern und Frauen,
estiehen Um siıcherzustellen daß iwa eln Drittel des Denkschri die WE  NC das theologische wWwWI1IeE

Kirchentages aus LaJıen besteht, so1l der Zentralausschuß Organısalorische Problem dieser neuarliıigen kirchenrecht-
des Kirchentages Fühlungnahme mıt Vertretern der lichen Gründung gibt Der Verilasser bemuüht sich, die
verschiedenen Gebiete und Kirchengruppen Vorschläge bisher NIC geklärten” Grundfragen nach Wesen und
ausarbeiten, auf rund dessen dieses 1e1 erreicht WeI- ufigaben des Rates bereinigen, amı der Rat davor
den kann. bewahrt bleibt, „CINE opportunistisch vorgehende KöÖörDer-

Der Zentralausschuß, der dus nicht mehr als Mit- schait werden“ Wir bringen daraus mut Erlaubnis der

gliedern besteht die VO  m| den Kirchen und Kirchengrup- Okumenischen enitfraie Frankfurt/Main olgende uszüge:
DenN Qu$Ss der ahl der VO  —_ ihnen bestellten Mitglieder des

Was der Okumenische Rat NIC IstKirchentages gewählt werden. Ihr andat so11 VO  o Ne
Der Rat kann N1C den NSDPIUC erheben die UnaTagung des Kırchentages bis Z 1 nächstfolgenden Tagung

dauern, sel denn, daß der Kirchentag anderweitige Be- Sancta der 1Ne teilweise Verkörperung der Una NnCcia
schlüsse faßt. SeC1NHN, we1l der wesentlichen nNnOoOlae ecclesiae aIl-

Es wird olgende vorläaäufige Verteilung der Mitglieder gelt Wenn INnd  } die Lage innerhalb der ökumenischen
Bewegung den verschiedenen Definitionen der Kırchevorgeschlagen: orthodoxe (wenigstens Laien),

e& Laien) f{ur den europdischen Kontinent (4 Laien) für den maßgebenden Bekenntnissen der Kirche m1ıß5t Ö

stellt sich heraus daß der kumenische Rat keiner die-Großbritannien und Irland (5 Laien) für USA un: Ka-
nada, (2 Laijen) tüur Asıen, IriKa, ittel- un Süd- SEeT Definitionen entspricht Und Wenn I1  - auf die

zurückgeht un: die Gemeinschaft die die KiırchenamerıKa, (2 Laien) iur Südafrika, Australien, A  0 1Ur
Minderhei tenkirchen Okumenischen Rat miteinander abDen, miıt der koinonia

der Apostelgeschichte un der Briefe vergleicht fin-Der Zentralausschuß so1l der eit zwischen den Tagun-
Yyen des Kirchentages dessen Anwelsungen ausführen und det ManNn, daß heute wesentliche Seiten N koinonia

fehlen nämlich das volle CMEINSAME Glaubenszeugnisdessen Funktionen ausüben, außer der Veränderung der
Verfassung Er soll der Finanzausschuß des Kirchentages und die VO Gemeinsamkeit des sakramentalen Lebens

Es ıst richtig, daß die ökumenischen KonferenzenSeıin dessen Budget feststellen und für die Bestreitung
der finanziellen Bedürfnisse orge LTagen, aQus S@Ce1INEeT e10gE- emMEINSAMEN Gesinnung Ausdruck geben vermocht

en, ber der Umfang ihres Zeugnisses 1st ehr enNe  - Se1iInNn Prasıdium wählen und e1lgenehN
Mitarbeiterstab ECEINENNEN; soll nOTmMalerweise einmal GgGewesen Und bleibt die Tatsache estehen, daß die

TIe der Kırchen ate N1ıC. eın eMEINSAMESjedem Kalenderjahr 71 sSaAamMmMentreien un das eCc
haben, selın CIGENECS Exekutivkomitee kerygma (Glaubenszeugnis) mı1t verschledenen Se1lten

oder verschiedenem Akzent 1sT sondern vieler Hin-Für die Beschlußfähigkeit VO  - Kirchentag un: Zentral-
ausschuß ist die nwesenheit der Hälfte der Gesamtmit- SIC ine Verwirrung der prachen Die Kırchen w1lder-

sprechen einander Punkten die S1E als wesensnoiwen-gliederzahl notwendig
dige Bestandteile ihrer Botschaft ansehen un! uch ansehen

VI Ernennung VO.  — Kommissionen INUusSsSenN em 61 iıch mıL Kirchen anderer Konfessionen
Der Okumenische Rat soll Nnen eil N Funktionen derT Gemeinschaft des atles zusammenfinden erkennen
durch die Einsetzung VO Kommissionen ausüben, die UIl- S]1e daß T1SIuUS diesen anderen Kiırchen erl.
ter der Autorität des Kirchentages stehen. ist S1e bejahen deshalb die Verpflichtung Z Diskussion.

un Zusammenarbeit m1ıt diesen ırchen, ber 5S1e be-Im besonderen soll der Kirchentag Sorge tragen
durch entsprechende Kommi1ssionen die Tätigkeit der Tachien S1e nach WI1ie VOIL als Kırchen deren Te

vollständig, schief der oqga haretisch 1st Es 1sS{ —Okumenischen Bewegungen für Glauben und Kirchenver-
Iassung und {Ur raktisches Christentum fortgeführt wird möglich ehaupten, 1Ne vorläufige un versuchs-

hergestellte ezlehung zwischen den Kirchen selEs soll Dak KOomm1ss10n für Glauben und Kirchenverfas-
SUuI geben, die den orderungen der zweıten eltkon- celbst die Una Sancta

Darüber hinaus Z  g die Unmöglichkeit geMmME1INSaMETIferenz N Glauben und Kirchenverfassung entsprechen
so11 d1ie 1937 Edinburgh abgehalten wurde Abendmahlsfeiern eutlic d daß die Kirchen Oku-

menischen Rat N1IC U: können ehaupten S18
IT Veriassungsanderung 1Ne koinonia biblischen Sinne dieses Wortes

Die Verfassung kann mit w el Dritteln ehnrhnel durch aisac  1C erinner uns Nsere Unfähigkeit milteinander
den Kirchentag abgeändert werden, vorausgesetzt daß ZU. 1S5C des Herrn gehen, nachdrücklicher als
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